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generAlverSAMMlUng vAlorA 2010
einladung zur ordentlicHen generalVersammlung
der Valora Holding ag

TRAKTANDUM 04
Statutenänderungen

4.1 Aufhebung der statutarischen Eintragungs- 
beschränkung (Vinkulierung)
Der verwaltungsrat beantragt die Abschaffung der statuta-
rischen eintragungsbeschränkung von 5% des Aktienkapi-
tals. er ist der Auffassung, dass diese Beschränkung nicht 
mehr zeitgemäss ist. 

Der verwaltungsrat beantragt daher die ersatzlose Strei-
chung des bisherigen Art. 4 Abs. 1 lit. a) der Statuten und 
die neufassung dieses Artikels wie folgt:
 Artikel 4: Übertragung von namenaktien
Die Übertragung von namenaktien auf einen neuen Aktio-
när bedarf der genehmigung des verwaltungsrats, welcher 
diese Befugnis ganz oder teilweise delegieren kann. Dabei 
gelten folgende regeln:

TRAKTANDUM 01
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2009 der Valora Holding AG

und der Konzernrechnung 2009 der Valora Gruppe, Entschädigungsbericht 

1.1  Genehmigung des Jahresberichts,
der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
Der verwaltungsrat beantragt die genehmigung des Jahres-
berichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung 
2009.

1.2   Entschädigungsbericht
Der verwaltungsrat beantragt, dem im geschäftsbericht  
enthaltenen entschädigungsbericht in einer Konsultativ- 
abstimmung zuzustimmen. Der verwaltungsrat beantragt 

hiermit erstmals die konsultative genehmigung des ent-
schädigunsberichts, der einen Bestandteil des geschäftsbe-
richts bildet. Der  verwaltungsrat wird den entschädigungs-
bericht der ordentlichen generalversammlung jährlich zur 
separaten Konsultativabstimmung vorlegen, dies gemäss 
den empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for 
Corporate governance».

TRAKTANDUM 02
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung 

Der verwaltungsrat beantragt die entlastung der Mitglieder des verwaltungsrats und der Konzernleitung für das geschäfts-
jahr 2009.

TRAKTANDUM 03
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Valora Holding AG

Der verwaltungsrat beantragt folgende verwendung des Bilanzgewinnes der valora Holding Ag:

Bei genehmigung des Antrages beträgt die Dividende CHF 10.00 brutto pro dividendenberechtigte namenaktie von  
CHF 1.00 nennwert und wird am 30. April 2010 ausbezahlt.

2009

in CHF

Jahresgewinn 2009 29 076 270

gewinnvortrag 43 128 193

Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung 72 204 463

Auszahlung einer Dividende von CHF 10.00 pro Aktie – 28 000 000

vortrag auf neue rechnung 44 204 463
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 a) Der verwaltungsrat kann die Anerkennung und ein-
tragung als Aktionär mit Stimmrecht verweigern, wenn ein 
erwerber auf verlangen nicht ausdrücklich erklärt, dass er 
die Aktien im eigenen namen und auf eigene rechnung er-
worben hat.
 b) Der verwaltungsrat kann nach Anhörung des Betrof-
fenen die eintragung als stimmberechtigter Aktionär mit 
rückwirkung auf das Datum der eintragung streichen, wenn 
diese durch falsche Angaben des erwerbers zustande ge-
kommen ist, und ihn als Aktionär ohne Stimmrecht eintra-
gen. Der erwerber muss über die Streichung sofort infor-
miert werden.
 Um die Handelbarkeit der Aktien an der Börse zu er-
leichtern, kann der verwaltungsrat durch reglement oder 
im rahmen von vereinbarungen den treuhänderischen ein-
trag von namenaktien mit Stimmrecht über die in diesem 
Artikel erwähnte Beschränkung hinaus durch Treuhänder, 
die ihre Treuhändereigenschaft offen legen (nominees, 
ADr-Banken) zulassen. Diese müssen einer Bank- oder Fi-
nanzmarktaufsicht unterstehen oder anderweitig die nötige 
gewähr bieten, für rechnung einer oder mehrerer, unterei-
nander nicht verbundener Personen handeln, und über sie 
müssen die namen, Adressen und Aktienbestände der wirt-
schaftlichen eigentümer der Aktien ermittelbar sein.

4.2  Umsetzung des Bucheffektengesetzes
Bei diesem Traktandum handelt es sich um eine technisch-
rechtliche Anpassung der Statuten. Der verwaltungsrat 
möchte diese dem per 1. Januar 2010 in Kraft getretenen 

neuen Bucheffektengesetz anpassen und auf ein System 
des aufgehobenen Titeldrucks umstellen. 

Der verwaltungsrat beantragt demgemäss, den bisherigen 
Artikel 5 der Statuten durch nachfolgenden neuen Artikel 
vollständig zu ersetzen: 
 Artikel 5: Aktienzertifikate und Wertrechte
Die gesellschaft gibt ihre Aktien in Form von einzelurkun-
den, globalurkunden oder Wertrechten aus. Werden Aktien 
in der Form von einzelurkunden oder globalurkunden aus-
gegeben, tragen sie die faksimilierten Unterschriften von 
zwei Mitgliedern des verwaltungsrats.
 Der gesellschaft steht es im rahmen der gesetzlichen 
vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Ak-
tien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine 
andere Form umzuwandeln. Sie trägt dafür die Kosten.

Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Umwandlung von in 
bestimmter Form ausgegebenen Aktien in eine andere Form. 
Jeder Aktionär kann jedoch von der gesellschaft jederzeit 
die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm ge-
mäss Aktienbuch gehaltenen namenaktien verlangen.

Bucheffekten, denen Aktien der gesellschaft zugrunde lie-
gen, können nicht durch Zession übertragen werden. An 
diesen Bucheffekten können auch keine Sicherheiten durch 
Zession bestellt werden.

TRAKTANDUM 05
Wahlen in den Verwaltungsrat

Mit der kommenden generalversammlung vom 22. April 2010 endet die Amtsdauer aller verwaltungsräte. Die bisherigen 
Mitglieder stellen sich für eine Wiederwahl zur verfügung. Demgemäss beantragt der verwaltungsrat die Wiederwahl  
der Herren:

5.1  Rolando Benedick
5.2  Markus Fiechter
5.3  Franz Julen
5.4  Conrad Löffel
5.5  Bernhard Heusler

für eine einjährige Amtsdauer bis zur ordentlichen generalversammlung 2011.
Die Wiederwahlen der vorgeschlagenen Mitglieder des verwaltungsrats erfolgen je einzeln.

TRAKTANDUM 06
Wahl der Revisionsstelle 

Der verwaltungsrat beantragt die Wahl der ernst & Young Ag als revisionsstelle für das geschäftsjahr 2010.
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Beilagen - Formular Anmeldung / vollmachtserteilung
  - Frankocouvert
  - Kurzbericht 2009

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Traktandierungsbegehren 
Bis zum 2. März 2010 sind bei der gesellschaft keine Trak-
tandierungsbegehren von Aktionären eingegangen.

Geschäftsbericht
Der geschäftsbericht 2009 mit dem Jahresbericht und der 
Jahresrechnung der valora Holding Ag, der Konzernrech-
nung der valora gruppe sowie die Berichte der revisions-
stelle liegen ab dem 31. März 2010 am Sitz der gesell-
schaft, Hofackerstrasse 40,  CH – 4132 Muttenz, zur ein-
sichtnahme auf. Die Aktionäre können auch die Zustellung 
der zur einsicht aufgelegten Unterlagen durch Ankreuzen 
auf dem Anmeldeformular verlangen. Der geschäftsbericht 
ist ab dem 31. März 2010, 07.00 Uhr, im Internet unter 
www.valora.com abrufbar.
  
Anmeldung / Zutrittskarte 
Aktionären, die am 28. März 2010 mit Stimmrecht im Ak-
tienregister eingetragen sind, wird die einladung an die 
dem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zu-
gestellt. Aktionäre, die zwischen dem 29. März und dem 
15. April mit Stimmrecht in das Aktienregister eingetragen 
werden, erhalten die einladung nachträglich zugestellt. Die 
Anmeldung zur generalversammlung erfolgt mit dem For-
mular «Anmeldung / vollmachtserteilung». Die Anmeldung 
sollte bis spätestens 14. April 2010, bzw. bei den nachträg-
lich versandten einladungen bis spätestens am 19. April 
2010 bei der gesellschaft eintreffen. Die Zutrittskarte wird 
den Aktionären nach ihrer Anmeldung ab dem 16. April 
2010 zugestellt.
 Aus zeitlichen gründen können wir Ihnen die Unterla-
gen ab dem 19. April 2010 nicht mehr per Post zustellen. 
Sollten Sie diese nicht erhalten, so melden Sie sich bitte 
vor Beginn der generalversammlung bei der Information 
(gv-Desk). Wenn Sie einen Identitätsausweis vorweisen, 
werden wir Ihnen die eintrittskarte und die Stimm-unterla-
gen persönlich aushändigen.

In der Zeit vom 16. April 2010 bis nach Schluss der ordent-
lichen generalversammlung werden keine eintragungen im 
Aktienbuch vorgenommen.

Stimmabgabe
Die Stimmabgabe erfolgt mittels elektronischen Abstim-
mungsgeräten (Televoting). 

Vollmachtserteilung
Bitte benutzen Sie das Formular «Anmeldung / vollmachts-
erteilung» zur erteilung einer vollmacht und für Weisungen 
an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Votanten
Die Aktionäre werden gebeten, voten unter Angabe ihres 
vollständigen namens und Wohnsitzes bis am 21. April 
2010 per e-Mail an mladen.tomic@valora.com einzurei-
chen oder unmittelbar vor der generalversammlung schrift-
lich am votantenpult abzugeben

Muttenz, 31. März 2010 
Für den verwaltungsrat der  valora Holding Ag

rolando Benedick
Präsident
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